




Öl-Brennwertanlage EcoStar 500
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BAFA

keine Förderung

KfW

Zinsgünstiges Darlehen durch Förderprogramm:
 Wohnraum Modernisieren Standard (Zinssatz p. a.: 3,10–3,95 %)

oder alternativ
Zuschuss aus dem KfW-Programm „Energieeffizient Sanieren“ 
beim Austausch des Heizkessels gegen einen MHG Öl-Brenn-
wertkessel:
Förderung von 5 % der Gesamtinvestition  
(min. 300 €/max. 2.500 €), Mindestinvestition 6.000 €

Gesamtinvestition    = 
Ersparnis                = 
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BAFA

60 € pro m² Solaranlage 
(min. 410 €)

375 € Kombinationsbonus 

200 € pro Anlage bei Einbau einer 
besonders effizienten Umwälzpumpe6 

Ihre Ersparnis

Förderung Solar:
 60 € x  m² = 

Kombinationsbonus = 

Förderung Umwälzpumpe: 
 = 

Ersparnis = 

KfW

Zinsgünstiges Darlehen durch Förderprogramm:
 Wohnraum Modernisieren Öko-Plus (Zinssatz p. a.: 2,6–3,4 %)
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BAFA

105 € pro m² Solaranlage 
(bis 40 m²)
(danach 45 € pro m²) 

750 € Kombinationsbonus

200 € pro Anlage bei Einbau einer 
besonders effizienten Umwälzpumpe6

Effizienzbonus: 
1,5- bis 2facher Betrag von 105 € pro m² Solaranlage1

Ihre Ersparnis

Förderung Solar:
 105 € x  m² = 
 45 € x  m² =  

Kombinationsbonus =  

Förderung Umwälzpumpe: 
 = 

Effizienzbonus:
 = 

Ersparnis = 

KfW

Zinsgünstiges Darlehen durch Förderprogramm:
 Wohnraum Modernisieren Öko-Plus (Zinssatz p. a.: 2,6–3,4 %)

Regionale Förderprogramme: Informationen unter www.energiefoerderung.info



Hybrid-Wärmezentrale ThermiPro
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BAFA   (Beispiel)

MUSTERRECHNUNG: 
Altbau mit 150 m² zu beheizender Fläche und einer Kollektorfläche von 10,75 m² 
(SOLARMAT FL), Bivalenzpunkt 0 °C, Deckungsanteil 0,64* nach VDI 4650

  Beispiel Ihre Berechnung
Wärmepumpe 

 (monovalent/monoenergetisch) (150 m² 10 € x 150 m² = 1.500 € = Maximalförderung)
 bivalent (ThermiPro) 150 m² 1.500 € x 0,64* = 960 €

Solar 10,75 m2 105 € x 11 m2 Kollektorfläche = 1.155 €

Kesseltauschbonus bis auf weiteres ausgesetzt = – –

Regenerativer

Kombibonus 750 €  = 750 €

Gesamt    2.865 €

* Die Förderung variiert in Abhängigkeit vom Bivalenzpunkt.
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BAFA

Zuschuss für die Wärmepumpe
10 € je m² beheizter Fläche im Gebäudebestand
  5 € je m² beheizter Fläche im Neubau
bivalent (ThermiPro)

105 € pro m² Solaranlage 
(bis 40 m²)
(danach 45 € pro m²) 

Kesseltauschbonus bis auf weiteres ausgesetzt 

750 € Regenerativer Kombibonus

Plus regionale Fördermittel

*Deckungsanteil

Ihre Ersparnis

Förderung Wärmepumpe:
 10 € x  m² =  €1

 5 € x  m² =  €1

    €1 x  α* = 

Förderung Solar:
 105 € x  m² = 

Kesseltauschbonus =       – –

Reg. Kombibonus: =      750 €

Ersparnis = 

KfW

Zinsgünstiges Darlehen durch Förderprogramm:
 Wohnraum Modernisieren Öko-Plus (Zinssatz p. a.: 2,6–3,4 %)

Stand: Januar 2010                                                      Änderungen und Irrtum vorbehalten

Bivalenzpunkt in °C -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

Deckungsanteil α bei 
bivalent-alternativem 
Betrieb

0,96 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,87 0,83 0,78 0,71 0,64 0,55 0,46



Wärmepumpe ThermiStar4
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BAFA

1. Neubauten: Sole/Wasser-, Wasser/Wasser-Wärmepumpen: 
10 € je m² Wohnfläche (max. 2.000 € je WE)
Luft/Wasser-Wärmepumpen: 5 € je m² Wohnfläche (max. 850 €)

2. Gebäudebestand: Sole/Wasser-, Wasser/Wasser-Wärmepumpen: 
20 € je m² Wohnfläche (max. 3.000 €) 
Luft/Wasser-Wärmepumpen: 10 € je m² Wohnfläche (max. 1.500 €)

KfW

Zinsgünstiges Darlehen durch Förderprogramm:
 Wohnraum Modernisieren Öko-Plus (Zinssatz p. a.: 2,6–3,4 %)
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BAFA

3. Neubauten:
Sole/Wasser-, Wasser/Wasser-Wärmepumpen:
10 € je m² Wohnfläche (max. 2.000 € je WE)
Luft/Wasser-Wärmepumpen: 5 € je m² Wohnfl. (max. 850 €)

4. Gebäudebestand:
Sole/Wasser-, Wasser/Wasser-Wärmepumpen:
20 € je m² Wohnfläche (max. 3.000 €) 
Luft/Wasser-Wärmepumpen: 10 € je m² Wohnfl. (max. 1.500 €)

60 € pro m² Solaranlage 
(min. 410 €)

750 € Kombinationsbonus ODER 
Innovationsförderung besonders effizienter Wärmepumpen:
Erhöhung der Förderung um 50 %5

Ihre Ersparnis
Förderung Neubauten:
 10 € x  m² = 
 5 € x  m² = 

Förderung Gebäudebestand:
 20 € x  m² = 
 10 € x  m² = 

Förderung Solar:
 60 € x  m² = 

Kombinationsbonus = 
Innovationsförderung = 

Ersparnis = 

KfW

Zinsgünstiges Darlehen durch Förderprogramm:
 Wohnraum Modernisieren Öko-Plus (Zinssatz p. a.: 2,6–3,4 %)
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BAFA

5. Neubauten:
Sole/Wasser-, Wasser/Wasser-Wärmepumpen: 
10 € je m² Wohnfläche (max. 2.000 € je WE)
Luft/Wasser-Wärmepumpen: 5 € je m² Wohnfl. (max. 850 €)

6. Gebäudebestand:
Sole/Wasser-, Wasser/Wasser-Wärmepumpen: 
20 € je m² Wohnfläche (max. 3.000 €) 
Luft/Wasser-Wärmepumpen: 10 € je m² Wohnfl. (max. 1.500 €)

105 € pro m² Solaranlage 
(bis 40 m²)
(danach 45 € pro m²) 

750 € Kombinationsbonus ODER 
Innovationsförderung besonders effizienter Wärmepumpen: 
Erhöhung der Förderung um 50 %5

Ihre Ersparnis
Förderung Neubauten:
 10 € x  m² = 
 5 € x  m² = 

Förderung Gebäudebestand:
 20 € x  m² = 
 10 € x  m² = 

Förderung Solar:
 105 € x  m² = 
 45 € x  m² = 

Kombinationsbonus = 
Innovationsförderung = 

Ersparnis = 

KfW

Zinsgünstiges Darlehen durch Förderprogramm:
 Wohnraum Modernisieren Öko-Plus (Zinssatz p. a.: 2,6–3,4 %)

Regionale Förderprogramme: Informationen unter www.energiefoerderung.info



Hinweise

Stand: Januar 2010 (Irrtum und/oder Änderungen vorbehalten)

Abkürzungen:
BAFA = Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (www.bafa.de)
KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau (www.kfw-foerderbank.de)
WE = Wohneinheit

1 Voraussetzung für die Gewährung des Effizienzbonus ist, dass die Solaranlage auf einem 
Gebäude errichtet wird, das einen besonders geringen Primärenergiebedarf hat und dies 
durch einen Energiebedarfsausweis nachgewiesen wird. Detaillierte Informationen unter 
www.bafa.de.

2 Bei Flachkollektoren müssen mind. 9 m2 Kollektorfläche sowie mind. 40 l/m2 
Pufferspeichervolumen vorhanden sein. 
Bei Röhrenkollektoren müssen mind. 7 m2 Kollektorfläche sowie mind. 50 l/m2 
Pufferspeichervolumen vorhanden sein.

3 Voraussetzung für die Gewährung des Effizienzbonus ist, dass der Pelletskessel in einem 
Gebäude errichtet wird, das einen besonders geringen Primärenergiebedarf hat und dies 
durch einen Energiebedarfsausweis nachgewiesen wird. Detaillierte Informationen unter 
www.bafa.de.

4 Voraussetzungen für die Förderfähigkeit einer Wärmepumpe sind:

a) Einbau eines Strom- und Wärmemengenzählers für elektrisch angetriebene Wärme-
 pumpen zur Bestimmung der Jahresarbeitszahl gemäß VDI 4650

b) Einbau eines Gas- und Wärmemengenzählers für gasmotorisch angetriebene Wärme-
 pumpen

c) Vorliegen einer Fachunternehmererklärung des folgenden Inhalts:
  Bei elektrisch angetriebenen Wärmepumpen: Nachweis einer Jahresarbeitszahl von 

mindestens 4,0 bei Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen im Neubau bzw. 
mindestens 3,7 im Gebäudebestand, bei Luft/Wasser-Wärmepumpen von mindestens 
3,5 im Neubau bzw. 3,3 im Gebäudebestand. 

  Bei gasmotorisch angetriebenen Wärmepumpen Nachweis einer Jahresarbeitszahl 
von mindestens 1,2. 

  Der hydraulische Abgleich der Heizungsanlage wurde durchgeführt. 
  Die Heizkurve der Heizungsanlage wurde an das entsprechende Gebäude angepasst.



Die Jahresarbeitszahl bei elektrisch angetriebenen Wärmepumpen ist das Ergebnis der 
Division der abgegebenen Wärmemenge durch die eingesetzte Strommenge einschließ-
lich der Strommenge für den Betrieb der peripheren Verbraucher, insbesondere der 
Grundwasserpumpe, der Soleumwälzpumpe, des Notheizstabes und der Regelung. Bei 
der Nutzung von Wärmepumpen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, ist der 
Energieinhalt der eingesetzten Energie einschließlich der Strommenge für den Betrieb der 
peripheren Verbraucher in die Division nach Satz 1 einzusetzen. Der für die Berechnung 
der Jahresarbeitszahl nach VDI 4650 benötigte COP-Wert ist in Anlehnung an DIN EN 255 
oder DIN EN 14511 bei Luft/Wasser- Wärmepumpen unter Berücksichtigung der normativen 
Medientemperaturen A-7/W35, A2/W35 und A10/W35, bei Wasser/Wasser-Wärmepumpen 
unter Berücksichtigung der normativen Medientemperaturen W10/W35 und bei Sole/Wasser-
Wärmepumpen unter Berücksichtigung der normativen Medientemperaturen B0/W35 zu 
ermitteln. In Bestandsbauten sind eine Heizungsvorlauftemperatur von 55 °C und eine Heiz-
grenztemperatur von 15 °C anzusetzen, sofern nicht geringere Werte nachgewiesen werden.

Bitte beachten: Falls es neben der Wärmepumpe für die Beheizung des betroffenen 
Gebäudes noch weitere Wärmeerzeuger gibt (für Brennstoffe jeder Art, Fern-/Nahwärme), 
so wird die beheizte Wohn- oder Nutzfläche entsprechend den thermischen Nennleistungen 
unter den Wärmeerzeugern aufgeteilt und nur der Teil der Fläche nach dem MAP geför-
dert, welcher der Wärmepumpe zugeordnet ist. Unberücksichtigt bleiben nur Solaranlagen, 
gelegentlich betriebene Holzkamine oder Holzöfen und sonstige Wärmeerzeuger mit 
Nennwärmeleistungen unter 2 kW. Eine Förderung für die Wärmepumpe wird nicht bei 
einer zusätzlichen fest installierten Stromdirekt- oder -speicherheizung gewährt.

Es gelten unterschiedliche Förderbeiträge für Anlagen in Neubauten und für Anlagen in 
Bestandsbauten. Für Anlagen in Neubauten werden mit Ausnahme der Bonusförderung 
um 25 % reduzierte Fördersätze gewährt. Eine Ausnahme gilt lediglich für Anlagen in 
Neubauten, für die bereits vor dem 01.01.2009 ein Bauantrag gestellt oder eine Bauanzeige 
erstattet wurde. Diese Anlagen werden wie Anlagen im Gebäudebestand behandelt.

5 Innovationsförderung besonders effizienter Wärmepumpen: Wird bei Anlagen in Neubauten 
eine Jahresarbeitszahl von mindestens 4,7 und im Gebäudebestand eine Jahresarbeitszahl 
von mindestens 4,5 nachgewiesen, so erhöhen sich die Fördersätze und Fördergrenzen um 
50 %. Diese Innovationsförderung ist nicht mit anderen Bonusförderungen nach diesem 
Programm kumulierbar.

6 Der Bonus ist nicht mit dem Zuschuss aus dem KfW-Programm „Energieeffizient Sanieren“ 
kumulierbar.



MHG Heiztechnik GmbH
Brauerstraße 2
21244 Buchholz i.d.N.
Hotline: 01803-00 12 24 (9 Cent/Min.
aus dem deutschen Festnetz – 
abweichender Mobilfunktarif möglich)

kontakt@mhg.de
www.mhg.de


